Leistungsbewertung Englisch ab Schuljahr 2025/2026
Das vorliegende Konzept zur Leistungsbewertung wurde auf Basis des Kernlehrplans für Gesamtschulen in NRW (Nr. 3102 von 2022), des Kernlehrplanes für die gymnasiale Oberstufe in NRW, des Schulgesetzes und den Vorgaben zum Zentralabitur entwickelt.
1. Grundsätze
• Leistungsbewertung soll dazu dienen, Schülerinnen und Schüler zu Leistung zu ermutigen.
• Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Dies bedingt, dass Lernerfolgsüberprüfungen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheiten geben, grundlegende Kompetenzen wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden.
Alle im KLP ausgewiesenen Kompetenzbereiche sollen sowohl im Unterricht als auch bei der Bewertung der Leistung miteinander verknüpft werden.
Kommunikative Kompetenzen:
· Hör-/ Hör-Sehverstehen
· Sprechen:  a) an Gesprächen teilnehmen und b) zusammenhängendes Sprechen
· Leseverstehen
· Schreiben
· Sprachmittlung
Interkulturelle Kompetenzen:
· Orientierungswissen
· Werte, Haltungen, Einstellungen
· Handeln in Begegnungssituationen
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und sprachliche Korrektheit
· Aussprache und Intonation
· Wortschatz
· Grammatik
· Orthographie
Methodische Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler sollen im Englischunterricht dazu angeleitet werden, fachspezifische methodische Kompetenzen zu entwickeln und zu verfeinern (z.B. scanning, skimming, Vokabelerschließungstechniken, Notizen anfertigen, mind-mapping, etc.), die überprüft und bewertet werden. Auch der Umgang mit digitalen Medien wird im Englischunterricht geschult und bewertet (z.B. Quizlet, LearningApps, Moodle). In Phasen des Distanzunterrichtes steigen auch diese digitalen Phasen und gehen stärker in die sonstige Mitarbeit ein. Schriftliche Klassenarbeiten und Klausuren bleiben nach Möglichkeit davon unberührt, binden aber die im digitalen Unterricht erworbenen Inhalte mit ein.
• Leistungen, die von den Schülern im Bereich „an Gesprächen teilnehmen“ erbracht werden, sollen systematisch überprüft werden (z.B. durch kriteriengestützte Beobachtung von Partner- und Gruppenarbeiten, mündliche Prüfungen in Sek II, Interaktionen in Videokonferenzen o. Ä.).
• Die im Zusammenhang mit der Unterrichtseinheit stehenden Leistungsanforderungen und Kompetenzschwerpunkte, die im Anschluss überprüft werden, sollen den SchülerInnen zu Beginn der jeweiligen Unterrichtseinheit transparent gemacht werden (z.B. durch Checklisten)
• Hinweise zur Leistungsbewertung von SuS im zieldifferenten Bildungsgang finden sich unter dem Thema Inklusion auf der Homepage der Schule (VLZ). 
• Beschluss der FK Englisch: In der Sekundarstufe I sollen Klassenarbeiten und sonstige Mitarbeit zu 40%/60% in die Gesamtwertung eingehen, in der Sekundarstufe II sollen beide gleichwertig in die Bewertung einfließen.
2. schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten)
a) Sekundarstufe I
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden jeweils 6 Klassenarbeiten, in der 7. Klasse 5 Leistungsüberprüfungen, in Jahrgang 8, 9 und 10 jeweils 4 Leistungsüberprüfungen pro Jahr geschrieben. Die Dauer beträgt in 5 und 6 bis zu 1 Unterrichtsstunde, ab Klasse 7   1-2 Unterrichtsstunden und in 10 2 Unterrichtsstunden.
Eine schriftliche Projektarbeit oder eine mündliche Prüfung können eine schriftliche Arbeit pro Jahr ersetzen. Die Durchführungs- und Beurteilungskriterien müssen den SchülerInnen im Voraus transparent gemacht werden.
In der Regel werden die Aufgaben so gestaltet, dass sie aus mehreren Teilaufgaben bestehen, die thematisch miteinander verknüpft sind, sodass die rezeptiven und produktiven Leistungen integrativ und in Form von komplexen Aufgaben überprüft werden.
Geschlossene und halboffene Aufgaben werden zur Überprüfung rezeptiver Kompetenzen eingesetzt. Sie stehen jeweils in Kombination mit offenen Aufgaben.
In höheren Klassen werden Arbeiten nach dem Prinzip „vom Ausgangstext zum Zieltext“ aufgestellt.
Die Bewertung von schriftlicher Textproduktion sollte von einer Grobteilung der Punkte in 40% Inhalt und 60% Sprache ausgehen.
Die Korrektur und Bewertung der schriftlichen Arbeiten soll mit einer Diagnose des erreichen Lernstandes (Herausstellen der schon erreichten Kompetenzen) und individuellen Hinweisen für das Weiterlernen (Förderpläne mit Hinweisen zum Übungsmaterial) verbunden sein.
b) Sekundarstufe II
Die Bewertung schriftlicher Arbeiten (Klausuren) in der Sekundarstufe II richtet sich nach der jeweils aktuellen Fassung der Bewertungsvorgaben für das Abitur, wobei 40% der Punkte auf den Inhalt fallen und 60% auf die Sprache (Feineinteilung der Punkte hier aktuell auf Basis des Abiturs 2012). Die zweite Klausur der Qualifikationsphase 2 wird durch die obligatorische mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt und nach den vorgeschriebenen Kriterien bewertet.
Klausuren werden mit einem Erwartungshorizont kriteriell bewertet. Den SchülerInnen sind Bewertungskriterien vorher transparent zu machen. Es werden alle drei Anforderungsbereiche abgedeckt und mit in Kraft treten des Kernlehrplanes für die gymnasiale Oberstufe in NRW mehrere der fünf kommunikativen Kompetenzen abgedeckt.
3. sonstige Mitarbeit (50% in beiden Sekundarstufen)
Zum Bereich der sonstigen Mitarbeit zählen eingebrachte Hausaufgaben (auch in digitaler Form), die angemessene Führung eines Heftes bzw. Hefters, kurze schriftliche Überprüfungen (Vokabeln, Grammatik), individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch oder auch in digitalen Formen des Unterrichtes (Interaktionen in Moodle), Sprechbeiträge und Produktionsbeiträge in Partner- und Gruppenarbeiten sowie digital eingereichte Audiodateien, kurze Aufführungen (z.B. Dialoge) und kurze Vorträge/Referate. Eine genaue prozentuale Angabe der Wertung einzelner Leistungen hält die FK für nicht praktikabel, da je nach Unterrichtsgeschehen und aktueller Unterrichtsweise (Präsenzunterricht/digitales Lernen) unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Diese müssen den Schülern jedoch im Voraus transparent gemacht werden
